
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNGSRATES DES KANTONS S0L0THURN
VOM

30. Januar 1968 Nr. 511

Die Lin~y n~.einde der Stadt Solothurn unterbreitet dem Re

gi e rungsrat den ~j ellen~

~zur G-e ne hmigung.

Mit RRB Nr. 6236 vom 7, Dezember 1965 wurde der Teil A dieses

Planes bereits genehmigt. Die westliche Baulinie der Schöngrün—

strasse wurde mit RRB Nr. 1588 vorn 10. April 1939 genehmigt.

Der Geltungsbereich dieses Planes erstreckt sich über das ganze

Areal des Bürgerspitals und ist mit einer grünen Pinie darge

stellt. Standort und Grösse der Gebäude sind mit Hausbaulinien

festgelegt, ebenso sind die max. Höhemkoten im Plan festgehalten.

Die ~rschliessung und Parkierung sind plahlich gei~egelt.

Der Plan und die dazu gehörenden Bauvorschriften wurden in der

Zeit vom 27. Mai bis 27. Juni 1966 öffentlich aufgelegt und zwar

in den Gemeinden Solothurn und Biberist, da sich das Areal des

ßürgerspitals auf diese beiden Gemeinden erstreckte. Innert der

gesetzlichen Frist gingen bei der Gemeinde Biberist zwei Ein—

sprachen, bei der Gemeinde Solothurn eine Einsprache ein. Die

Gemeinde Bibörist hat die Behandlung der Einsprachen zurückge

stellt, weil im Zusammenhang mit der neuen Konzeption des Bürger—

spitals der auf dem Gerneindegebiet Biberist liegende Teil des

•Areals de.s Bürgerspita1~ zum Gerneindegebiet der Stadt Solo~hurn

gesQhlageri, werden sollte. Diese Grenzregulierungwurde durch

geführt gemäss den Beschlüssen der Einwohnergemeindeversarnmlungen

(]~iberist am 28,10,66, Solothurnam 16.12.66). Somit war die Er—

ledigung der Jinsprachen in die Kom~ebenz der Gemeinde Solothurn

gefallen. Die Einsprache dö~ Gas— und Wasserwerkes wurde in der

Folge zurückgezogen. Auf die Einsprache der Telephondirektion

Biel wurde nicht eingetreten, da es sich um die Kostentragung

der Telephonkabelverlegung handelte Diese ~Ai~.gelegenheit muss auf
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G-emeindeversammlung vom 25. Oktober 1967 wurde der Plan geneh

migt.

Formdll ist das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell ist

folgendes zu erwähnen~ Im Text der spez. Bauvorschriften, Ziff.

1, 4 und 8, sind jeweils die Gemeinden Solothurn und Biberist

erwähnt. Nach erfolgter Grenzregulierung kann in den Ziff. 1

und~ 4 die Gemeinde Biberist~gestrichen werden. Die ganze Ziff. 8

kann weggelassen werden.

Es wird

beschlossen~

1. Der spezielle Bebauungsplan “Bürgerspital“ mit den dazu ge—

hdrenden Bauvorschriften der Gemeinde bolothurn wird geneb~igt.

2. Der spezielle Bebauungsplan ~Bürgerspital~‘, Teilstück ~‚ gemäss

EhE Nr. 6256 vom 7. Dezember 1965 verliert seine Rechtskraft.

Genehmigungsgebühr Fr 24.--

Publikationskosten Fr 14.-—

Fr 58.—— (Im Kontokorrent mit der Linwohner—
gemeinde Solothurn zu verrechnen)

• (Staats1~anzlei Nr. 29 ) KK

Der ~taatsschreiber:

Bau-Departement (4)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes
Kant. Planungsstelle (2), mit ‚A..kten, 1 gen. Plan und Bauvor—

schriften
Kreisbauamt 1, Solothurn, mit 1 gen, Plan und Bauvorschriften
Kant. Finanzverwaltung (2)
.Ammannamt der, Einwoh~aergemeinde Solothurn
Stadtbauamt Solothurn, mit 1 gene Plan und Bauvorschriften
Ammannamt der Einwohnergemeinde Biberis~t
Amtsblatt (Publikation Ziff. 1 des Dispositivs)



Spezielle ~a~ivorschriften zum S~peziellen Bebau.irngs—

plan •Bü~gerspit.a1 7om,230 Mai i966~

]-D

Gebäude, welche die

gemäss Baureglement d~r Stadt~So1othurn zulässige.
‘‘dvrfei~

Geschosszahl ttberschreiten~ nur innerhalb der im -.

Speziellen bebauungsplan eingetre~genen Hausbaulinien

erstellt wei~de‘n Diese Hausbau.linien haben die Rechts—..

wirkung von Baulinien. Geringfügige Grundrissänderungen,

die zu keiner Vergrösserung der überbautQn Fläche

führen,. können von der Baubehörde im Ba~esu.c1i~
verfahren bewilligt werden0

2~ Innerhalb der Hausbaulinien dürfen die Gebäudehöhen, d.h.

Dachgesimse, res~ekti~e Terx‘assenbrüstungen auf der,,

Bettentrakt, die, im Speziellen Bebaut~ngsplan angegebenen

Koten in keinem Punkte iiberschreiten0 Als Pixpun1~t ~gilt

‚die Parterrebodenhöhe mit der Kote .455~25 rn ~ beim

Haupteingang dec Gebäudes Schbngriinstrasse 36~.

.Ueber den im Speziellen Bebauungsplari~eingetragenen

Koten d~rf einzig auf Bettentrakt einT Attikageschoss

‚(wobei die Bru.ttofläche dieses Attikagescho~s,ses höchstens

die Hälfte der Bru.ttofläche des daru.nter~i~genden Vollge—

schosses betragen darf),, und dürfen auf dem Behandlungs—

trakt, auf dem Treppenturm des. Bettentraktes/sowie auf

den Personalhäu.sern Dachaufbauten für technische Pu,nktionen

(sofern diese unauffällig und in architektonisch einwand

freier Porm gelöst sind), errichtet werden0
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3, Für die übrige Bebauung im Bebauungsplangebiet sind die
imBebauungsplsn. angegebenen G-ebäudeuinrisse und die

maximalen Koten der Gebäudehöhen richtimggebend~

4~ Die im Bebauungsplan angegebeneneue Lage der Wasser—
gasse sowie die Ein— und Ausfahrten vom öffentlichen

Strassengebiet sind terbindlich, Die Migabe der übrigen

im Bebawingsplarigöhiet eingetragenen Zufahrtostrassen

und Plätze ist riohtunggebend, Diese sind im Einve.rneI~men

mit derit städtischen Tie~baua~nt,~

~anzulegen.
1

5, Die G-rundeigentünierin ist verpflichtet, für die je
weiligen Neubauten im Bebauungsplangebie~ Ab~tell— und

Verkehrsflächen für die Besucher und BenUtzer ihrer

liegeinschaft auf privatem Grund zu erstellen,

Die Baubehörden schreiben in jedem Fall die Anzohl

Absteliplätze gemäss den üblichen Normen im Baugesu.chs—

verfahren vor,

bat
6. Die Baubehörde~~~ anlässlich des Baugesuohsverfrhren~

für die Beurteilung der Gestaltung (insbesondere der

Iiiftaufbauten) und der Farbgebung der Hochhausfassaden

auf Grund der dominierenden Wirkung dieses Gebäudes in.

ästhetischer Hinsicht einen strengen Masstab anzuwenden,

Dieses Gebäude muss sich in der Fernwirkung in die Land

schaft farblich eingliedern und darf nicht durch eine

helle Farbgebung der Ost—, Nord— und West—Fassaden die

• Ursenkathedrale konkurrenzieren,

7, Das Garagegebäude Nr~ 32 muss spätestens wimittelbar nach
Inbetriebnahme des neuen Wirtschaftstraktes abgebrochen

werden,
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den vorliegenden Speziellen BebawmgsplDn ~

dc~~uplanverfahren in den Gemeinden Solo~~fl und
Biberi~~.4urChgeführt. Für die Behandl~WVOfl.Eifl

sprachen ist~~~enige Gemeinde zuyandig, auf deren

Gebiet sie sioh ~4~hen. FtLr)~‘ Genehmigung des

Speziellen Bebautmgspi~e~-~fld unter Berücksichtigung

der Entscheide im Ein3~~ci~v-e~ahrefl übereinstimmefl~-e

Beschlüsse der zup~idigen Behö~n~beider Gemeinden

erforderliOh,2~sSe1be gilt für spät~?~~änderUflgefl

des gene~wi~tefl Speziellen BebauungsplaneS,~Q~ange

sioh~A.~ Spezielle BebaunngsplolL auf Gebiete be~e~
~≤~inden erstreckt.

9. Mit dem Erlangen der Rechtsgültigkeit dieses Speziellen
Bebauungsplones wird der Teil A des Speziellen Bebauun~s

planes ~‘BürgerspitaV‘ vom 18.1,1965 ausser Kraft ge

setzt.

Einwohn qemeinde der Stadt SolothyrflD8 ~tsC r~&ber:
Der Stadt9~m~n: ; „2

Vom Reqierungsrat durch heutigen
BescHuss Nr. 5/“ gene~hmigt.

Sotothurn, den 2‘c2 jc~~7, 19 6~

Der Staatsschretber




